
 
 
 
 

REFERENDUMSVORLAGE 
 
 
Fakultatives Referendum nach Art. 23lit.b und 73 Gemeindegesetz und Art. 13 ff der 
Gemeindeordnung 

 
Gegenstand Reglement über den Waisenfonds und den 

Lehrlingstipendienfonds 
 
Referendumsfrist 17. April bis 26. Mai 2026 
 
 
Auflageort  Verwaltung: Rietstrasse 15, 8718 Schänis  
 (gem. Öffnungszeiten oder nach Vereinbarung) 
 
 Homepage: ogschaenis.ch 
  
 
Quorum 64 gültige Unterschriften 
 
 
Ein allfälliges Referendumsbegehren ist vor Ablauf der Referendumsfrist dem 
Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Schänis, Rietstrasse 15, 8718 Schänis, einzureichen. 
 

 
Schänis, 04.03.2026     DER VERWALTUNGSRAT 

 


